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RS OGH 1968/2/21 3Ob12/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1968

Norm

ABGB §294

EO §252 Abs1

Rechtssatz

Zur Zubehöreigenschaft einer Einbauküche (wird für den vorliegenden Fall bejaht, weil die Einrichtungsgegenstände,

größenmäßig auf die räumlichen Verhältnisse genau abgestimmt, von ihrem ursprünglichen Eigentümer, der zugleich

der Eigentümer der Liegenschaft war, dazu gewidmet wurden, über seine persönlichen Bedürfnisse hinaus der

Benützung der Küche schlechthin, somit den Bedürfnissen des jeweiligen Liegenschaftseigentümers zu dienen).
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